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Gefahren für Mensch und Umwelt

Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln

Verhalten im Gefahrenfall

Stahlfix

Gefahrstoffbezeichnung

Verursacht schwere Augenschäden.

Brandbekämpfung mit üblicher Vorgehensweise aus sicherer Entfernung

Sehr hohe Konzentration am Arbeitsort vermeiden

Nach Augenkontakt sofort mehrere Minuten mit Wasser spülen. Bei anhaltenden

Beschwerden Augenarzt aufsuchen.

Nach Verschlucken reichlich Wasser trinken

Erbrechen möglichst verhindern. Bei Bewußtlosigkeit Lagerung in stabiler Seitenlage. Arzt

hinzuziehen bzw. aufsuchen.

Nach Einatmen für Frischluft, Ruhe und Wärme sorgen. Gegebenenfalls Arzt verständigen.

Nach Hautkontakt gründlich unter fließendem Wasser spülen. Bei großflächigen

Hautbenetzungen sofort mit Notbrause spülen und benetzte Kleidung vorsichtig entfernen.

Ggf. Hautarzt aufsuchen.

Entsorgung dieses Produkts sowie seiner Lösungen und Nebenprodukte muss jederzeit unter 

Einhaltung der Umweltschutzanforderungen und Abfallbeseitigungsgesetzes sowie der 

Anforderungen der örtlichen Behörden erfolgen. Vermeiden Sie die Verbreitung und das Abfließen 

von freigesetztem Material sowie den Kontakt mit dem Erdreich, Gewässern, Abflüssen und 

Abwasserleitungen.

Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen lassen.

Darf nicht in die Hände von KIndern gelangen

Nur in Originalgebinden lagern.

Nicht rauchen, essen und trinken in Arbeits- und Lagerräumen. Auch keine Lebensmittel,

Getränke oder Tabak aufbewahren.

Vorgeschriebene Schutzausrüstung bei Tätigkeiten mit dem Mittel

dichte Schutzhandschuhe aus Gummi oder Kunststoff 

Augenschutz tragen

Behutsam mit Wasser abspülen bei Haut- oder Augenkontakt

Unterschrift:
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Sachgerechte Entsorgung


